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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.09.1995

Norm

StGB §146 B2

Rechtssatz

Daß die bezogene Bank die Einlösung des zur Bezahlung verwendeten Schecks verweigerte, läßt allein noch nicht den

Schluß zu, daß der Angeklagte bereits bei Bestellung der Waren mit dieser Möglichkeit ernstlich gerechnet und sich mit

ihr abgefunden hat.
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